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An das 

Bundesministerium für 

GZ ●  BKA-600.132/0001-V/8/2013

ABTEILUNGSMAIL ●  V@BKA.GV.AT

BEARBEITER ●  MMAG. JOSEF BAUER

PERS. E-MAIL ●  JOSEF.BAUER@BKA.GV.AT

TELEFON ●  +43 1 53115-202219

IHR ZEICHEN ●BMF-430000/0026- I I I /1 /2013 

Finanzen 

Hintere Zollamtsstraße 2b 

1030  Wien 

Mit E-Mail: e-recht@bmf.gv.at Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass ihm der Inhalt des 

übermittelten Gesetzesentwurfs aus der Sicht seines Wirkungsbereichs keinen 

Anlass zu Bemerkungen gibt.  

Die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes mit dem Recht 

der Europäischen Union wäre vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 

In legistischer Hinsicht wird angeregt, § 2b Abs. 2 kürzer zu fassen (anstelle von „Die 

Ermächtigung in Abs. 1 tritt mit … außer Kraft“ knapper: „Abs. 1 tritt mit … außer 

Kraft“). 

Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen wäre noch anzugeben, worauf sich die 

Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der vorgeschlagenen Neuregelungen 

gründet (Punkt 94 der Legistischen Richtlinien 1979). Ähnlich wie zB bei RV 1390 

XXIV. GP ist wohl anzunehmen, dass sich die Zuständigkeit des Bundes zur 

Erlassung dieses Bundesgesetzes aus Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG („Bundesfinanzen“) 

ergibt. 

In der Textgegenüberstellung zu § 2a Abs. 2 wäre der Text durchgängig nicht kursiv 

zu gestalten. 
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Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

27. März 2013 
Für den Bundeskanzler: 
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